
Lehrlingslohn –  
wer bezahlt?

Der Betrieb bezahlt der lernenden Person einen im Lehrvertrag ver-
einbarten, branchenüblichen Lohn. Allerdings erhält der Betrieb den 
Lehrlingslohn, inklusive Sozialleistungen (Arbeitgeberbeiträge und all-
fällige Schichtzulagen), von der Ausgleichskasse in Form von Taggeld 
monatlich rückvergütet. Die Zahlung erfolgt jeweils im ersten Drittel 
des Folgemonats. Jährlich erhält der Betrieb zwölf Zahlungen; der 13. 
Monatslohn wird zu je einem Zwölftel in den 12 jährlichen Zahlungen 
mitberücksichtigt.

Taggeldbescheinigung 
ausfüllen

Der Lehrbetrieb füllt jeweils bis spätestens zum Monatsende die Tag-
geldbescheinigung bezüglich An- und Abwesenheiten der lernenden 
Person aus und sendet diese an die zuständige Ausgleichskasse. Die 
Kontaktdaten der Ausgleichskasse stehen auf der Taggeldbescheini-
gung.

Jetzt den SVA Newsletter abonnieren:
www.sva-ag.ch/newsletter

Alle wichtigen Informationen für Arbeitgebende mit Lernenden, die von der Invalidenversicherung 
Aargau unterstützt werden.

Wissenswertes für Arbeitgebende

Wenn die IV Ihre Lernenden unterstützt



Lohnabrechnung an 
die Ausgleichskasse 
schicken

Sofern sich der Lohn monatlich ändert (z. B. wegen Zulagen), schickt 
der Lehrbetrieb monatlich die Lehrlingslohnabrechnung gemeinsam 
mit der Taggeldbescheinigung an die zuständige Ausgleichskasse – 
damit die Taggeldhöhe korrekt ausbezahlt werden kann.

Unfallversicherung Der Lehrbetrieb schliesst eine Unfallversicherung für Berufs- und 
Nichtberufsunfall für die lernende Person ab.

Keine Krankentaggeld-
versicherung?

Hat der Lehrbetrieb keine Krankentaggeldversicherung für die ler-
nende Person abgeschlossen oder entsprechen die Taggelder nicht 
mindestens der Höhe des IV-Taggeldes, zahlt die Ausgleichskasse bei 
Krankheit während dem ersten Eingliederungsjahr (Massnahmen vor 
der Ausbildung zählen auch dazu) während max. 30 Tagen weiterhin 
Taggeld, im zweiten Eingliederungsjahr während max. 60 Tagen und 
im dritten Eingliederungsjahr während max. 90 Tagen.

Welche Informationen 
braucht die Invaliden-
versicherung Aargau?

•	 Kontaktdaten der Ausgleichskasse des Lehrbetriebs, sofern vor  
der Ausbildung keine Eingliederungsmassnahmen mit einer  
anderen zuständigen Ausgleichskasse stattgefunden haben

•	  Kontoangaben des Lehrbetriebs für die Überweisung der Taggelder

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Falls bereits eine Eingliederungsfachperson involviert ist, kontaktieren 
Sie diese bitte direkt.
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